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1  ANLASS UND ZIELSETZUNG 

 

Mit dem Bebauungsplan ĂGrubªcker II - Nordñ mºchte die Gemeinde Ohmden einen Bereich am ºstlichen 

Ortsrand planerisch zur Wohnbebauung vorbereiten. Der Bereich wird von extensiv genutztem Grünland, 

einigen älteren Obstbäumen, kleineren Gärten und Brachflächen und größeren Ackerflächen eingenommen. 

Diese Strukturen stellen potentielle Lebensräume europarechtlich und national streng geschützter Arten dar. 

Als Beitrag zur Bewertung des Eingriffs in den Naturhaushalt im Zuge des Genehmigungsverfahrens wurde im 

Dezember 2018 eine artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung (AR) erstellt. In ihr wurde auf der Grundla-

ge der vorhandenen Habitatstrukturen ermittelt, welche Tierartengruppen im Plangebiet vorkommen und durch 

das Vorhaben i. S. v. § 44 Abs. 1 BNatSchG beeinträchtigt werden können und für welche Artengruppen Vor-

kommen auszuschließen sind. Im Fokus standen die europäischen Vogelarten und Arten nach Anhang IV der 

FFH-Richtlinie. Die Relevanzuntersuchung ergab, dass Vögel, Fledermäuse, Reptilien und Schmetterlinge 

vom Vorhaben betroffen sein könnten. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden diese Ar-

tengruppen im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) konkret erfasst und artenschutz-

rechtlich bewertet. Die saP wurde durch das Büro AWL (Obersulm) durchgeführt, die Ergebnisse sind im vor-

liegenden Bericht dokumentiert. 

 

2.  RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

 

Auf europäischer Ebene gelten die artenschutzrechtlichen Vorgaben der ĂRichtlinie des Rats vom 21. Mai 

1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzenñ oder ĂFlora-

Fauna-Habitat-Richtlinieñ (92/43/EWG FFH-RL) sowie die ĂRichtlinie des Rats vom 02. April 1997 über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelartenñ oder ĂEU-Vogelschutzrichtlinieñ (2009/147/EG VS-RL). Diese Vorga-

ben wurden durch das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 01.03.2010 in unmittelbar geltendes Bun-

desrecht umgesetzt. Aufgrund der Zugriffsverbote und Regelungen der §§ 44 Abs. 1, 5 und 6 ergibt sich für 

Planvorhaben, durch die Verbotstatbestände erfüllt werden könnten, die Anforderung, eine Spezielle Arten-

schutzrechtliche Prüfung zu erstellen. 

Grundsätzlich gilt § 44 Abs. 1 BNatSchG für alle besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten bzw. alle 

streng geschützten Tierarten und die europäischen Vogelarten. Nach § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG beziehen 

sich die artenschutzrechtlichen Bestimmungen bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und 

Landschaft und nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 

Satz 1 BNatSchG auf die europäisch geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-RL sowie die europäi-

schen Vogelarten nach der VS-RL. Zeichnet sich für diese Artengruppen durch ein Vorhaben die Erfüllung 

von Verbotstatbeständen ab, so kann zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung § 45 Abs. 7 BNatSchG zur 

Anwendung kommen.  

Alle weiteren Tier- und Pflanzenarten sind ebenso als Bestandteil des Naturhaushalts im Rahmen der Ein-

griffsregelung, gegebenenfalls mit besonderem Gewicht in der Abwägung oder auch nach anderen Rechts-

grundlagen (z.B. Belang i. S. d. § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB) zu berücksichtigen. Dabei ist der Hinweis in § 44 

Abs. 5 Satz 2 BNatSchG zu beachten, dass (auÇer Vogelarten und ĂFFH-Artenñ) solche Arten betroffen sind, 

die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführt sind. Dies sind Arten, die in ihrem Bestand 
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gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist. Hierunter fallen 

alle ausschließlich national streng und besonders geschützten Arten, denen z. T. in Baden-Württemberg durch 

das Zielartenkonzept ein zusätzliches planerisches Gewicht zugemessen wurde. Diese Artengruppen werden 

im Rahmen der Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG berücksichtigt. Auf diese Vorgehensweise verweist die 

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW).  

 

3. UNTERSUCHUNGSGEBIET 

 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Wirkraum, innerhalb dessen die Fauna durch die vorhabenbedingten 

Wirkfaktoren beeinträchtigt werden könnte und in dessen Zentrum das Plangebiet liegt (Abb. 1). Unter Berück-

sichtigung der bestehenden siedlungstypischen Vorbelastungen des Umfelds des Plangebiets wurde in der 

Artenschutzrechtlichen Relevanzuntersuchung im Westen auf eine weitläufigere Abgrenzung des Untersu-

chungsgebiets verzichtet.  

 

 
Abb. 1: Untersuchungsgebiet mit innerem Plangebiet (farbig unterlegt) und umgebenden Wirkraum 
Bildquelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, 
www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19 
 

Das eigentliche Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Ohmden, wird im Norden von der Zeller Straße und 

im Nordosten durch den Recyclinghof begrenzt. Im Süden setzt sich die vorhandene Nutzung über das Plan-
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gebiet hinaus fort. Das Plangebiet wird von vielseitigen Nutzungen eingenommen, in dem sich extensiv ge-

nutztes Grünland, Ackerland, Gärten mit einzelnen Gehölzen und Brachflächen relativ kleinräumig ablösen. 

Die Brachflächen wurde bis vor einiger Zeit als Gärten bzw. Grabeland genutzt und weisen entsprechend der 

Dauer ihrer Nutzungsaufgabe eine unterschiedlich dicht ausgeprägte Vegetation auf (teils mit dichtem Hoch-

staudenaufwuchs). In einem Grasstreifen südlich der Zeller Straße stehen mehrere alte Obstbäume, die durch 

zahlreiche Baumhöhlen unterschiedlicher Größe und Beschaffenheit tierökologisch relevant sein können. Öst-

lich dieser Baumreihe befindet sich das Biotop Nr. 173231165413 (Baumhecke an der K1265 östlich Ohmden, 

Abb. 3). Der Recyclinghof nordöstlich außerhalb des Plangebiets wird von einer durch regelmäßige Rück-

schnitte stark verzweigten, dichten Strauchhecke umgeben, die bestimmten Vogelarten günstige Nistgelegen-

heiten bietet. Die bestehenden Nutzungsformen setzen sich im Wesentlichen über das Plangebiet hinaus fort 

und bilden als sogenannter Wirkraum den äußeren Teil des Untersuchungsgebiets, in den nicht direkt baulich 

eingegriffen wird. Im südöstlichen Untersuchungsgebiet erstrecken sich Streuobstwiesen, die ebenfalls für 

Vogelarten als Brutrevier relevant sein konnten.  

Südlich des Plangebiets befinden sich Flächen, die Elemente des baden-württembergweiten Biotopverbundes 

sind (Abb. 2). Grundsätzlich dient dieser der Erhaltung von Grünstrukturen zwischen Biotopen und der Siche-

rung des Überlebens von Tier- und Pflanzenarten in der intensiv genutzten Kulturlandschaft, in dem der gene-

tische Austausch gesichert oder (durch planerische Maßnahmen) ermöglicht wird. Das Vorhaben ist aufgrund 

der räumlichen Distanz ohne Einfluss aus die Ziele der Biotopverbundplanung.  

 

 
Abb. 2: Lage des Plangebiets und der Biotopverbundfläche (Plangebiet schwarz umrandet) 
Bildmaterial: Daten- und Kartendienst der LUBW 
 

 

Die nachfolgenden Abbildungen vermitteln Eindrücke der örtlichen Gegebenheiten: 
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Abb. 3: Lage von Biotop Nr. 173231165413 
(Baumhecke an der K1265 östlich Ohmden) nord-
östlich des Plangebiets (schwarz umrandet) 
 

 
Abb. 4: Biotop Nr. 173231165413 (Baumhecke an 
der K1265 östlich Ohmden) im belauben Zustand 
im Mai 
 

 
Abb. 5: Reihe alter höhlenreicher Obstbäume süd-
lich der Zeller Straße im belaubten Zustand im Mai 

 
Abb. 6: Reihe alter höhlenreicher Obstbäume süd-
lich der Zeller Straße, im Hintergrund der in Abb. 3 
dargestellte Biotop 
 

 
Abb. 7: Alter Birnbaum Nr. A (Lage vgl. Abb. 6) mit 
kleinvolumiger Höhle 

 
Abb. 8: Alter Birnbaum Nr. B (Lage vgl. Abb. 6) mit 
Steinhaufen am Stammfuß 
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Abb. 9: Alter Birnbaum Nr. B (Lage vgl. Abb. 6) mit 
Steinhaufen am Stammfuß 
 

 
Abb. 10: Alter Apfelbaum Nr. C (Lage vgl. Abb. 6) 
mit großvolumigen Höhlen  
 

 
Abb. 11: Alter Apfelbaum Nr. D (Lage vgl. Abb. 6) 
mit System großvolumiger Höhlen 
 

 
Abb. 12: Alter Birnbaum Nr. E (Lage vgl. Abb. 6) 
mit kleinvolumiger Höhle 

 
Abb. 13: Extensiv genutztes Grünland mit Stumpf-
blättrigem Ampfer (Rumex obtusifolius) im östli-
chen Plangebiet 
 

 
Abb. 14: Blick auf das Plangebiet mit Grünland-
streifen aus nordwestlicher Richtung von der Zeller 
Straße aus  

 

 


